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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags 
vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 18.884,65 € festgesetzt.

Tatbestand

1
Die Klägerin ist seit dem 01.12.2017 Gebäudeversicherer des Herrn K. D. M. Versichert ist das Objekt 
M.straße 1 in P.. Die Beklagte war bis zum 30.11.2017 Gebäudeversicherer dieses Objektes.

2
Die Klägerin behauptet, dass der Zeuge M. am 20.02.2018 einen Feuchtigkeitsschaden im 
Versicherungsobjekt bemerkt habe, den die Klägerin auch reguliert habe. Sachverständigen seits sei dann 
festgestellt worden, dass es sich um einen Langzeitschaden nach einem Rohrbruch handelte und das 
Schadensereignis bereits vor Versicherungsbeginn bei der Klägerin eingetreten sei. Es sei in geringfügigen 
Umfang Feuchtigkeit in Holzbalken eingedrungen. Deren Zerfall sei bei Entdeckung bereits so weit 
fortgeschritten gewesen, dass der Rohrbruchschaden bereits zum Zeitpunkt der Versicherung bei der 
Beklagten eingetreten sein müsse. Seit den Versicherungswechsel sei auch keine nennenswerte 
Vergrößerung des Schadens eingetreten. Demzufolge hätte nicht die Klägerin, sondern die Beklagte den 
Schaden regulieren müssen. Wegen der Höhe des entstandenen Schadens wird auf die Ausführungen in 
der Klageschrift ab Seite 6 (Blatt 6 ff. der Akte) Bezug genommen.

3
Die Klägerin beantragt:

1.  Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 18.884,65 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz aus 18.067 € seit dem 24.08.2018 und aus weiteren 817,65 € seit 
Rechtshängigkeit zu zahlen.

 



2.  Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von den außergerichtlichen Gebührenansprüchen der Kanzlei 
Krahe GbR in Höhe von 1151 € freizustellen.

 
4
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

5
Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Klägerin weder aus § 78 Abs. 2 VVG, noch aus § 86 VVG einen 
Anspruch auf Ausgleich ihrer Kosten gegenüber der Beklagten habe. Die Frage, wann der Versicherungsfall 
gemäß den Versicherungsbedingungen der Beklagten (AVB; VGB 2001, Anlage B 2; Versicherungsschein: 
Anlage B 1) eingetreten sei, sei in den Versicherungsbedingungen nicht geregelt. Nach der Rechtsprechung 
des BGH sei daher davon auszugehen, dass der Versicherungsfall in dem Moment eintrete, indem er vom 
Versicherungsnehmer bemerkt werde (BGH, Urteil vom 12.02.2017 – IV ZR 151/15). Hier habe nach dem 
Vortrag der Klägerin der Zeuge M. den Schaden jedoch erst im Februar 2018 bemerkt, also nachdem der 
Versicherungsvertrag mit der Beklagten bereits beendet war.

6
Auf die gewechselten Schriftsätze samt Anlagen, den Hinweis vom 05.05.2022 (Blatt 31 der Akte, das 
Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27.10.2022 (Blatt 90 der Akte) und den Hinweis in der 
Verfügung vom 03.04.2023 (Blatt 116 der Akte wird Bezug genommen. Die Parteien erklärten ihr 
Einverständnis mit schriftlichen Verfahren. Bei der Entscheidung wurden Schriftsätze berücksichtigt, die bis 
zum 25.05.2023 bei Gericht eingingen.

Entscheidungsgründe

7
Die Klage ist nicht begründet.

I.

8
1. Die Klägerin hätte gegen die Beklagte einen Anspruch aus § 86 VVG auf Erstattung ihrer Auslagen im 
Hinblick auf den geschilderten Versicherungsfall, wenn sich der Versicherungsfall gemäß den Bedingungen 
der Beklagten in einem Zeitpunkt oder Zeitraum ereignet hätte, bei dem bei der Beklagten 
Versicherungsschutz bestand. Denn es geht nicht um den Ausgleich zwischen 2 Versicherern, die beide 
gleichzeitig für einen Schaden aufkommen müssen, sondern darum, dass die Klägerin einen Schaden 
reguliert hat, für den nach ihrer Meinung ausschließlich die Beklagte haften muss.

9
2. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Beklagte ist nach ihren Versicherungsbedingungen für den 
eingetretenen Schaden nicht einstandspflichtig.

10
Gemäß § 4 Nr. 1 VGB 2001 der Beklagten werden versicherte Sachen entschädigt, die durch 
Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden (Versicherungsfall). Gemäß § 4 Nr. 2 VGB 2001 werden 
ebenso auch Bruchschäden an Rohren der Wasserversorgung entschädigt. Was unter einem 
Leitungswasser- bzw. einem Rohrbruchschaden zu verstehen ist, wird in § 6 bzw. § 7 VGB 2001 näher 
definiert. Allerdings enthalten diese Bedingungen keine zeitliche Eingrenzung, wann bei diesen 
Schadensereignissen jeweils der Versicherungsfall eintritt. Der Eintritt des Versicherungsfalls ist auch an 
keiner anderen Stelle der Versicherungsbedingungen der Beklagten geregelt.

11
a) Die wörtliche Auslegung der Bestimmung legt nahe, dass der Versicherungsfall bei den bezeichneten 
Schadensereignissen eintritt, wenn das Rohr bricht, bzw. Sachen des Versicherungsnehmers durch 
austretendes Leitungswasser Schaden nehmen. Problematisch bei dieser am Wortlaut orientierten 
Auslegung ist, dass sich der Zeitpunkt des Versicherungsfalls in diesen Fällen häufig nicht sicher feststellen 
lässt. So ist es auch hier. Die Klägerin trägt vor, dass der Zeuge M. den Schaden erst im Februar 2018 
bemerkt habe, der Sachverständige aufgrund des fortgeschrittenen Schadensbildes an den Holzbalken 



jedoch davon ausgehe, dass das Wasser schon sehr lange Zeit, insbesondere schon vor dem 
Versicherungswechsel ausgetreten sei, was von der Beklagtenseite bestritten wird. Wenn es für den 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls darauf ankommt, wann versicherte Sachen Schaden nehmen, handelt es 
sich um einen gedehnten Versicherungsfall. Bei einem Versicherungswechsel, wie hier, müsste für jede 
einzelne beschädigte Sache festgestellt werden, wann dies der Fall war.

12
Der BGH kommt in der von der Beklagtenseite zitierten Entscheidung zu dem Ergebnis, dass der Zeitpunkt 
des Versicherungsschutzes durch den Wortlaut nicht definiert ist, sondern lediglich das, was unter einem 
Versicherungsfall zu verstehen ist. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Versicherungsnehmer 
nach § 26 Nr. 1 Buchstabe a VGB 2001 gehalten ist den Versicherungsfall „bei Eintritt“ unverzüglich 
anzuzeigen, und dies schwerlich möglich ist, wenn der Schaden noch gar nicht entdeckt wurde, kommt der 
BGH unter Berücksichtigung der Interessen des Versicherungsnehmers zu dem Ergebnis, dass für den 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls nicht auf den Beginn des Schädigensvorgangs, sondern auf die 
Entdeckung des Schadens abzustellen sei.

13
Die Situation ist auch bei einem Rohrbruchschaden häufig nicht anders. Nur dann, wenn durch den 
Rohrbruch eine deutliche Menge Wasser austritt, ist davon auszugehen, dass der Schaden alsbald nach 
seiner Entstehung entdeckt wird. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, wie der vorliegende Sachverhalt zeigt. 
Damit ist auch die Interessenlage eines Versicherungsnehmers bei einem Rohrbruchschaden nicht anders 
zu beurteilen.

14
b) Auch wenn der BGH sich bei der Auslegung der Versicherungsbedingungen auf die Vorschriften §§ 315 
Abs. 2 BGB und 307 Abs. 1 BGB stützt und diese Bestimmungen zwar zugunsten des Gegners des AGB-
Verwenders Anwendung finden, nicht jedoch zugunsten des Verwenders der AGB, so gelten doch bei der 
Auslegung von Vertragsbestimmungen jedoch immer die allgemeinen Auslegungsregeln nach §§, 133, 157 
BGB. Würden sich Vertragsparteien bei Abschluss eines solchen Versicherungsvertrags darüber Gedanken 
machen, welcher Zeitpunkt für den Eintritt des Versicherungsfalls maßgeblich sein soll, würden sie sich auf 
den Zeitpunkt einigen, an dem der Schaden entdeckt wird. Denn jede andere Regelung ist deutlich 
schwerer praktikabel. Außerdem werden an den Eintritt des Versicherungsfalls, wie bereits erwähnt, auch 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers geknüpft, die dieser naturgemäß erst mit Kenntnis wahrnehmen 
kann. Das bedeutet, dass auch nach den üblichen Regeln der ergänzenden Vertragsauslegung das 
Ergebnis so aussieht, dass von einem Eintritt des Versicherungsfalls erst zum Zeitpunkt der Kenntnis 
auszugehen ist.

15
3. Hier hat die Klagepartei vorgetragen, das ihr Versicherungsnehmer den Schaden erst im Februar 2018 
entdeckt hat und damit folglich zu einem Zeitpunkt, zu dem die Versicherung bei der Beklagten bereits 
beendet war. Damit ist der Versicherungsfall nicht in versicherter Zeit eingetreten und die Klagepartei hat 
keinen Regressanspruch gemäß § 86 VVG gegen die Beklagte.

16
4. Damit besteht auch kein Anspruch auf die geltend gemachten Zinsen und Rechtsanwaltskosten.

17
Die Klage war insgesamt abzuweisen.

II.

18
1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

19
2. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gemäß § 709 ZPO.

20
3. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 48 GKG, §§ 3, 4 ZPO.


